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Norm

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

NatSchG Tir 1997 §1 Abs1 idF 2004/050;

NatSchG Tir 1997 §27 Abs1 idF 2004/050;

VwGG §42 Abs2 Z3;

Rechtssatz

In Verfahren über eine Bewilligung nach § 27 Abs. 1 Tir NatSchG 1997 hat die Behörde in einem ersten Schritt zu

prüfen, welches Gewicht der Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes nach § 1 Abs. 1 Tir NatSchG 1997

(Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur, Erholungswert, Artenreichtum der heimischen Tier- und P?anzenwelt und

deren natürlicher Lebensräume, möglichst unbeeinträchtigter und leistungsfähiger Naturhaushalt) durch das

Vorhaben zukommt. Dem hat sie die öBentlichen Interessen, denen die Verwirklichung des Vorhabens dienen soll,

gegenüberzustellen. Den Anforderungen an eine gesetzmäßige Begründung entspricht ein aufgrund einer

Interessenabwägung ergangener Bescheid nur dann, wenn er in qualitativer und quantitativer Hinsicht

nachvollziehbare Feststellungen über jene Tatsachen enthält, von denen Art und Ausmaß der verletzten Interessen im

Sinne des § 1 Abs. 1 Tir NatSchG 1997 abhängt, über jene Auswirkungen des Vorhabens, in denen eine Verletzung

dieser Interessen zu erblicken ist, und über jene Tatsachen, die das öBentliche Interesse ausmachen, dessen

Verwirklichung die beantragte Maßnahme dienen soll (vgl. das Erkenntnis vom 22. November 2004, Zl. 2002/10/0029,

und die dort zitierte Vorjudikatur). Die Entscheidung, welche Interessen überwiegen, muss in der Regel eine

Wertentscheidung sein, weil die konkurrierenden Interessen meist nicht monetär bewertbar sind. Um die

Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu machen, ist es daher erforderlich, die für und gegen ein

Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und einander gegenüberzustellen

(vgl. z.B. das Erkenntnis vom 19. Dezember 2005, Zl. 2003/10/0209).
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